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Sehr geehrter Herr Neumann, 

auf Ihren Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) vom 1. März 2022 ergeht fol-
gende Entscheidung: 

 

1. Ihrem Antrag wird stattgegeben. 

2. Gebühren werden nicht erhoben. 

 

I. 

Mit E-Mail vom 1. März 2022 baten Sie um Mitteilung der geplanten Termine „des Aus-
tauschtreffens der Datenschutzkonferenz mit den spezifischen Aufsichtsbehörden“  für das 
Jahr 2022. Ferner beantragten Sie die Zusendung von „Einladungen, Tagesordnungen oder 
Protokolle(n)“. 
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Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen 

bei allen Antwortschreiben unbedingt an.  

   

Herrn 
Felix Neumann 
 
██████████████████████████ 
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Hinsichtlich des Positionspapiers der Rundfunkdatenschutzkonferenz über die künftige 
Ausgestaltung der Zusammenarbeit der Aufsichten, haben Sie den Antrag zurückgenom-
men. 

Mit der Unkenntlichmachung personenbezogener Daten haben Sie sich einverstanden er-
klärt. 

Die antragsgegenständlichen amtlichen Informationen füge ich, wie beschrieben teilweise 
geschwärzt, in der Anlage bei. 

II.  
 
Das zweite Treffen der DSK mit den Datenschutzbeauftragten der spezifischen Aufsichts-
behörden ist für Mittwoch, den 14. Dezember 2022, in Bonn geplant.  

 

III. 

Die Gebührenentscheidung folgt aus § 10 Abs. 1 IFG i.V.m Nr. 1.1 der Anlage zu 
§ 1 Abs. 1 Informationsgebührenverordnung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
█████▍
▍
 
 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 


